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Geschätzte Feldkirchnerinnen! 
Geschätzte Feldkirchner! 

Der Winter hat sich in Grenzen 
gehalten, aber der Wind hat in 
den Wäldern viel Schaden ange-
richtet. Die Zeit vergeht schnell 
und der Gemeindevorstand und 
Gemeinderat hat viele interes-
sante Projekte zu behandeln und 
umzusetzen.  
Ich möchte euch daher wieder 
einige Informationen weiterleiten 
(weitergeben). 
 
Der Adventmarkt war wieder ei-
ne sehr schöne Veranstaltung 
mit Liedern der Volksschule, 
dem Nikolaus und einem Perch-
tenlauf. Die Vereine trugen mit 
ihren Köstlichkeiten an den ein-
zelnen Ständen bei. Recht herz-
lichen Dank den beteiligten Ver-
einen und den zahlreichen Feld-
kirchnerinnen und Feldkirchnern 
die daran teilgenommen haben. 
Ein Teil der Einnahmen wurde 
für soziale Zwecke gespendet. 
 
Auch im heurigen Jahr soll das 
Straßenbauprogramm wieder 
fortgesetzt werden. Es sollen 
diverse noch nicht vermessene 
Straßen nach dem tatsächlichen 
Stand vermessen werden. Die 
von der Vermessung betroffenen 
Grundbesitzer werden von der 
Gemeinde informiert.  
 
Im Bereich des Fahrbahnteilers 
der Habersdorfer Straße wird 
der Gehsteig in Richtung Öppel-
hausen verlängert. Für diesen 
Gehsteig liegt eine Kostenschät-
zung von € 45.100,00 vor und es 
soll der Bau im Frühjahr 2020 
beginnen. Bei der Errichtung des 
Gehsteiges in Ottenhausen, die 

mit der Sanierung der Feldkirch-
ner Landesstraße durchgeführt 
werden soll, gibt es immer noch 
keine genauen zeitlichen Zusa-
gen. 
 
Mit 31.12.2019 wurde die AWG 
Vormoos/Umgebung und weiters 
mit 31.01.2020 die AWG Aich 
durch die Gemeinde übernom-
men. Die Auflösung der Genos-
senschaften wurde in den Mit-
gliederversammlungen und dem 
Gemeinderat beschlossen. Nach 
Bestätigung der Wasserrechts-
behörde wird dies abgeschlos-
sen.  
 
Am Faschingssamstag fand wie-
der der Feuerwehrball statt. Die 
zahlreich erschienenen Masken 
aus Feldkirchen und der nähe-
ren Umgebung sorgten für eine 
tolle Stimmung.  
 
Mit 01.02.2020 hat Mag. Gerald 
Kronberger die Nachfolge als 
Bezirkshauptmann von Dr. 
Georg Wojak angetreten. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit. 
 
Am 01.02.2020 fand das Alt-
Herren-Fußballturnier statt. Viele 
Herren- und Damenmannschaf-
ten waren mit vollem Eifer und 
Begeisterung dabei.  
 
Nachdem es die verschiedens-
ten Varianten für die Errichtung 
eines Glasfasernetzes für den 
Bezirk Braunau a.I. gegeben hat, 
wurde nun der Glasfaser-
Verbund Region Braunau eG 
gegründet. Es haben sich 26 

Gemeinden des Bezirk Braunau 
a.I. diesem Glasfaser-Verbund 
angeschlossen. Auch vom Land 
OÖ. wurden bereits die Statuten 
genehmigt und es können die 
weiteren Schritte unternommen 
werden. Derzeit laufen die Pla-
nungen. Über die weiteren 
Schritte wird wieder informiert. 
 
Die Bürgerinformation über die 
Fa. ATRO.at wurde von ca. 160 
Feldkirchnerinnen und Feldkirch-
ner besucht. Dabei ist es gelun-
gen, viele Fehl- und Falschinfor-
mationen, die in den vergange-
nen Wochen und Monaten Ver-
unsicherung in der Gemeinde 
ausgelöst haben, direkt mit den 
Verantwortlichen aus dem Weg 
zu räumen. Die Fakten liegen 
jetzt für alle transparent auf dem 
Tisch. Mit der Gründung der IN-
KOBA vor einem Jahrzehnt ha-
ben wir den Grundstein für regio-
nale Arbeitsplätze und Wert-
schöpfung gelegt.  
 
Abschließend wünsche ich allen 
Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürgern ein frohes Oster-
fest und das wieder Vernunft 
und ein Miteinander in der Ge-
meinde einkehrt.  
 
 

Euer Bürgermeister: 
 

 

 

 

(Danninger Johann) 
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Beschlüsse des Gemeinderates 

Gemeinderatssitzung vom 13.12.2019: 
 
Beratung und Beschlussfassung des Voran-
schlages, des Kassenkredites und des Mittel-
fristigen Finanzplanes für das Finanzjahr 2020  

Einstimmig wurde beschlossen, dass der Voran-
schlag für das Finanzjahr 2020 mit sämtlichen Bei-
lagen, dem Vorbericht, der Mittelfristige Finanzplan 
(MEFP), sowie der vorgeschlagene Kassenkredit 
in einer Höhe von € 800.000,00 beschlossen wird . 

Die Auf- bzw. Übernahme der Darlehen der AWG 
Vormoos/Umgebung und AWG Aich in der Höhe 
von € 1.569.700,00 wurden beschlossen. Rückla-
genentnahmen sind für das Haushaltsjahr keine 
eingeplant.  
Bei den Vorhaben der investiven Gebarung der 
Gemeinde wird das Gemeindezentrum (inklusive 
Turnhalle) an die 1. Stelle gereiht.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über Ände-
rung des Dienstpostenplanes  

Die Dienstpostenplanänderung für die Bedienste-
ten des Kindergartens der Gemeinde Feldkirchen 
b.M. wurde einstimmig und vollinhaltlich beschlos-
sen.  
PE DP Bew.neu DP Bew.alt B/VB 
3,46 KBP IL/I 2b 1 VB 
2,16 GD 22 d VB 
 
 
Beratung und Beschlussfassung der Hebesät-
ze und Steuern für das Finanzjahr 2020  

Es wurden die Hebesätze und Steuern für das Fi-
nanzjahr 2020 für die Gemeinde Feldkirchen bei 
Mattighofen einstimmig beschlossen.  
Die beschlossenen Gebühren können Sie auf den 
Seiten 6-7 dieser Gemeindezeitung nachlesen. 
 

Beratung und Beschlussfassung über Ände-
rung der Abfallgebührenordnung  

Die vorgelesene Änderung der Gebührenordnung 
wird vollinhaltlich beschlossen. Es wird die Grund-
gebühr bei § 2 entsprechend erhöht.  
Die beschlossenen Gebühren können Sie auf den 
Seiten 6-7 dieser Gemeindezeitung nachlesen. 
 
 
 
Beschlussfassung über Weiterführung diverser 
Gemeindezuschüsse  

Es wurden für das Jahr 2020 folgende Gemeinde-
zuschüsse einstimmig beschlossen. 
 
Lehrlingsförderung für Firmen: 
Die Förderaktion für Lehrlinge in Gemeindebetrie-
ben soll verlängert werden. Es soll pro Jahr und 
Lehrling ein Gemeindezuschuss von € 220,00 aus-
bezahlt werden. Bei Abbruch einer Lehre oder bei 
einer Lehre mit 3 ½ Jahren wird die Hälfte bezahlt. 
 
Zuschuss für Schulwochen: 
Der Gemeindezuschuss für die Teilnahme an ei-
nem Schulschikurs, einer Wienwoche, einer Land-
schulwoche, odgl. von Volks- und Hauptschülern 
wird mit € 22,00 gefördert. Ein Kurs muss bei 
Haupt- und Polytechnischen Schulen mindestens 3 
Tage und bei der Volksschule mindestens 2 Tage 
dauern. Der Schüler muss den Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde Feldkirchen gemeldet haben.  
 
Zuschuss für Pensionisten- und Seniorenverbän-
de: 
Für Weihnachtsfeiern des Pensionistenverbandes, 
Seniorenbundes oder Seniorenringes wird ein Ge-
meindezuschuss in der Höhe von € 3,50 pro Mit-
glied geleistet. 
 
Zuschuss für Studenten(innen): 
Als Zuschuss für Studenten(innen) für die Benüt-
zung öffentlicher Verkehrsmittel soll ein Zuschuss 
von 50 % bzw. ein Beitrag von max. € 150,00 ge-
leistet werden. Es sind die Tickets für das öffentli-
che Verkehrsmittel vorzulegen. Die Auszahlung 
erfolgt durch Vorlage des bezahlten Tickets. Der 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde ist Vorausset-
zung. 
Alle Gemeindezuschüsse werden bis 31.12.2020 
begrenzt. Die Lehrlingsförderung wird an die Lan-
desförderung gebunden. Sollte es keine Landes-
förderung mehr geben, fällt auch diese Gemein-
deförderung weg. 
 
 

Finanzierungsrechnung Einzahlungen 
in € 

Auszahlungen 
in € 

Operative Gebarung 3.732.400 3.294.600 

Investive Gebarung 171.500 1.729.000 

Finanzierungstätigkeit 1.569.700 267.400 

Zwischensumme 5.473.600 5.291.000 

- abzüglich investive Einzel-
vorhaben 

1.842.300 1.659.700 

Summe 3.631.300 3.631.300 

0,00 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  
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Beratung und Beschlussfas-
sung über Anpassung der Ver-
ordnung gemäß Oö. Touris-
musgesetz 2018 (Zuschlag zur 
Freizeitwohnungspauschale)  

Die Verordnung über die Einhe-
bung eines Zuschlages zur Frei-
zeitwohnungspauschale wurde 
einstimmig und vollinhaltlich be-
schlossen. Es wird ein Zuschlag 
bei Wohnungen mit einer Nutz-
fläche bis 50 m² in einer Höhe 
von 150% und bei Wohnungen 
über 50 m² in einer Höhe von 
200% eingehoben. 
 
 

Verordnung 
des Gemeinderates der Gemein-
de Feldkirchen bei Mattighofen 
vom 13.12.2019, mit der der Zu-
schlag zur Freizeitwohnungs-
pauschale ausgeschrieben wird. 
Aufgrund des § 57 Abs. 1 Oö. 
Tourismusgesetz 2018, LGBl. 
Nr. 3/2018 idF LGBl. Nr. 56/2019 
wird verordnet: 
 

§ 1  
Gegenstand der Abgabe, Ab-

gabenhöhe 
 

Die Gemeinde Feldkirchen bei 
Mattighofen erhebt einen Zu-
schlag zur Freizeitwohnungs-
pauschale gemäß § 54 Oö. Tou-
rismusgesetz 2018, LGBl. Nr. 
3/2018, idF LGBl. Nr. 56/2019. 
Der Zuschlag zur Freizeitwoh-
nungspauschale beträgt ab dem 
Haushaltsjahr 2020: 
a) Für Freizeitwohnungen bis zu 

50 m² Nutzfläche sowie für 
Dauercamper 150 % 

b) Für Freizeitwohnungen über 
50 m² Nutzfläche 200 % 

 
§ 2  

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt mit 
01.01.2020 in Kraft.  
 
 
 

Prüfungsbericht des Prü-
fungsausschusses über die 
Prüfung der Gemeindegeba-
rung vom 28.11.2019  

Der Prüfungsbericht des Prü-
fungsausschusses über die Prü-
fung der Gemeindegebarung 
vom 28.11.2019 wird vom Ge-
meinderat ohne Einwände zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Flächenwidmungs-
plan Nr. 4, Änderung Nr. 40 - 
Umwidmung einer Teilfläche 
der Parzelle Nr. 391/2, KG Vor-
moosen von "Grünland" in 
"Dorfgebiet", sowie eines 
Raumordnungsvertrages  

Einstimmig wurde dem Antrag 
um Genehmigung der Flächen-
widmungsplan Nr. 4, Änderung 
Nr. 40, zugestimmt. Es soll eine 
Teilfläche der Parzelle Nr. 391/2, 
KG Vormoosen von Grünland, 
entsprechend den vorliegenden 
Planunterlagen, als Dorfgebiet 
umgewidmet werden. Der 
Raumordnungsvertrag wird 
ebenfalls beschlossen.  

 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Mietvertrag und 
Vermietung der Mietwohnung 
Feldkirchen 17, OG rechts  

Der vorliegende Mietvertrag für 
die Mietwohnung Feldkirchen 
17, OG rechts wurde vollinhalt-
lich beschlossen. Das Mietver-
hältnis soll auf die Dauer von 3 

Jahren abgeschlossen werden 
und beginnt mit 01.01.2020 und 
endet mit 31.12.2022.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung bezüglich Übernahme 
der Wassergenossenschaften 
Vormoos/Umgebung durch die 
Gemeinde, samt Übergabever-
trag  

Die Wassergenossenschaft Vor-
moos und Umgebung wird durch 
die Gemeinde übernommen. Der 
vorliegende Übernahmevertrag 
wurde einstimmig und vollinhalt-
lich beschlossen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung bezüglich Übernahme 
der Wassergenossenschaften 
Aich/Umgebung durch die Ge-
meinde, samt Übergabever-
trag  

Die Wassergenossenschaft Aich 
wird durch die Gemeinde Feld-
kirchen b.M. übernommen. Der 
vorliegende Übernahmevertrag 
wurde einstimmig und vollinhalt-
lich beschlossen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über "Flächendeckendes 
Glasfasernetz im Bezirk Brau-
nau" - Gründung der Genos-
senschaft "Glasfaser-Verbund 
Region Braunau eG" und Ge-
nehmigung der Satzungen so-
wie Beitritt als Mitglied  

Folgende einstimmige Beschlüs-
se zur Genossenschaft 
„Glasfaser-Verbund Region 
Braunau eG“ wurden gefasst: 
a) Der aktuelle Entwurf der Sat-

zungen für die zu gründende 
Genossenschaft „Glasfaser-
Verbund Region Braunau eG“ 
in vorgelesener Form be-
schlossen werden soll.  
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b) Die Gemeinde Feldkirchen 
bei Mattighofen tritt gemäß 
den Bestimmungen des aktu-
ellen Entwurfs der Satzung für 
die Glasfaser-Verbund Regi-
on Braunau eG der Glasfaser-
Verbund Region Braunau eG 
als Mitglied bei.  

c) Der aktuelle Entwurf der Sat-
zung für die Glasfaser-
Verbund Region Braunau eG 
bildet einen wesentlichen Be-
standteil dieses Beschlusses, 
wobei der Gemeinderat der 
Gemeinde Feldkirchen bei 
Mattighofen weiters be-
schließt, allfällige Änderungen 
des aktuellen Entwurfes der 
Satzung für die Glasfaser-
Verbund Region Braunau eG 
im Rahmen der Finalisierung 
dieser hiermit vorab billigt. 

d) Die Gemeinde Feldkirchen 
bei Mattighofen als Mitglied 
der Glasfaser-Verbund Regi-
on Braunau eG einen Ge-
schäftsanteil in Höhe € 1.000 

zeichnet und im Falle des 
Konkurses oder der Liquidati-
on der Glasfaser-Verbund 
Region Braunau eG außer mit 
diesem Geschäftsanteil noch 
mit einem weiteren Betrag in 
der Höhe dieses Geschäfts-
anteils haftet 
(Genossenschaft mit be-
schränkter Haftung). 

e) Die Gemeinde Feldkirchen 
bei Mattighofen wird als Mit-
glied der Glasfaser-Verbund 
Region Braunau eG sämtliche 
Pflichten unter der Satzung 
der Glasfaser-Verbund Regi-
on Braunau eG einhalten. 

f) Der Bürgermeister der Ge-
meinde Feldkirchen bei Mat-
tighofen wird ermächtigt und 
beauftragt, alle erforderlichen 
Schritte für die Umsetzung 
der erörterten Struktur zu set-
zen, insbesondere im Rah-
men von Generalversamm-
lungen der Glasfaser-Verbund 
Region Braunau eG Be-

schlüsse zur Umsetzung der 
erörterten Struktur zu fassen, 
einschließlich der Beauftra-
gung von regioHELP und der 
oben genannten Berater auf 
exklusiver Basis, jeweils mit 
der Maßgabe, dem Gemein-
derat der Gemeinde Feldkir-
chen bei Mattighofen in regel-
mäßigen Abständen über den 
Fortgang des Projekts zu be-
richten. 

 
Die Gemeinde Feldkirchen bei 
Mattighofen wird unter dem Vor-
behalt einer positiven Stellung-
nahme der Aufsichtsbehörde 
Land Oberösterreich zum aktuel-
len Entwurf der Satzung der 
Glasfaser-Verbund Region Brau-
nau eG gefasst; ab dem Zeit-
punkt des Vorliegens einer sol-
chen Stellungnahme fällt dieser 
Vorbehalt weg und die oben ge-
nannten Beschlüsse gelten ohne 
Vorbehalt.  

Gratulation 

Katrin Mauracher 
graduierte im De-
zember 2019 als 
Master of Science 
in Wirtschaftsinfor-
matik an der Leo-
pold-Franzens-
Universität Inns-
bruck. Zudem 
wurde sie in die 
„Liste des Dekans“ (Dean’s List) der 
betriebswirtschaftlichen Fakultät als 
Auszeichnung für überdurchschnittli-
che Studienleistungen aufgenom-
men. 
 
Auch hier gratulieren wir herzlichst. 

Tobias Lang erhielt für seine Vorwissenschaftliche Arbeit 
den 1. Preis des Dr. Alois-Kothgasser-Preises. Am 18.02.2020 
überreichte der Namensgeber Erzbischof Dr. Alois Kothgasser 
den Preis persönlich.  
 
Wir gratulieren dazu ganz besonders.  
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Gemeindegebühren 2020 

Folgende Gebühren gelten ab 01.01.2020 
 
Aufgrund des Voranschlagserlasses des Landes 
OÖ. mussten einzelne Steuern, Gebühren und Ab-
gaben angepasst werden. Der Gemeinderat hat in 
seiner Sitzung vom 13.12.2019 neue Verordnun-
gen beschlossen, welche ab 01.01.2020 gültig 
sind. Die einzelnen Gebühren sind hier nachste-
hend angeführt: Alle Gebühren inkl. Umsatzsteuer. 
 
Grundsteuer 

Grundsteuer A ......................................... 500 v.H. 
Grundsteuer B ......................................... 500 v.H. 
 
 
Wasserleitungsanschlussgebühr 

Mindestanschlussgebühr ...................... 2.247,30 € 
über 150 m² pro weiteren m² ..................... 14,98 € 
 
 
Wasserbezugsgebühr 

jährlich zu verrechnende Mindestmenge .... 40 m³ 
laut Wasserzähler pro m³ ........................... 1,969 € 
Preis pro m³ bei Rohrbruch ........................ 0,902 € 
Bereitstellungsgebühr ................................. 78,76 € 
 
 
Wasserzählermiete 

Die Wasserzähler werden von der Gemeinde Feld-
kirchen b.M. bereitgestellt. Ein anderer Wasser-
zähler, außer jener von der Gemeinde, wird nicht 
akzeptiert, da die Wasserzähler geeicht sind und 
nur dadurch für richtiges Zählen der Wassermenge 
garantiert werden kann. Die Miete beträgt pro Jahr 
13,20 €. 
 
 
Wasserrohrbruch 

Falls Sie bei der Gemeindewasserleitung einen 
Wasserrohrbruch bemerken, so müssen Sie die-
sen sofort beim Gemeindeamt oder Wasserwart 
Bauböck Josef melden. Es wird der Rohrbruch be-
gutachtet und vom Wasserwart bestätigt. Bereits 
reparierte oder im nachhinein gemeldete Wasser-
rohrbrüche dürfen ausnahmslos nicht berücksich-
tigt werden.  
Defekte Sicherheitsventile sind keine Rohrbrüche 
und es gibt keinen Nachlass für die Wasser– und 
Kanalgebühren. 
 
Bitte kontrollieren Sie deshalb mehrmals im 
Monat Ihre Wasseruhr. 
 
 

Kanalanschlussgebühren 

Mindestanschlussgebühr ...................... 3.748,80 € 
über 150 m² pro weiteren m² ...................... 24,99 € 
 
Kanalbenützungsgebühren 

jährlich verrechnende Mindestmenge ......... 40 m³ 
laut Wasserzähler pro m³ ............................. 4,521€ 
Bereitstellungsgebühr ............................... 180,84 € 
 
 
Müllabfuhrgebühren 

Die Müllabfuhrgebühren mussten für das Jahr 
2020 erhöht werden. Folgende Gebühren gelten:  
 
Einzelpersonenhaushalt (jährlich): 
Nur noch mit schriftlichen Antrag möglich! 
4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhren im Jahr) 
90 l Tonne ................................................ 121,50 € 
 
 
Mehrpersonenhaushalt (jährlich): 
4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhren im Jahr) 
90 l Tonne ................................................ 140,50 € 
120 l Tonne .............................................. 160,00 € 
240 l Tonne .............................................. 239,00 € 
1.100 l Container ..................................... 881,00 € 
 
Gebühr für Müllsack ..................................... 5,00 € 
Mülltonne 90l/120l ...................................... 30,00 € 
Biotonne 120l ............................................. 30,00 € 
 
 
Mülltonnenaufkleber 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine 
Mülltonne ohne Aufkleber nicht vom Müllabfuhrun-
ternehmen entleert wird. Ersatzaufkleber erhalten 
Sie am Gemeindeamt. Achten Sie daher darauf, 
dass der Aufkleber noch auf der Mülltonne klebt. 
 
Altpapiertonne 

Jeder Haushalt, der eine Mülltonne hat, kann bei 
der Gemeinde eine Altpapiertonne bestellen. Die-
se Altpapiertonne ist kostenlos und mit einem Chip 
versehen, der dem jeweiligen Haushalt zugeteilt 
werden kann. Die Altpapiertonne bleibt Eigentum 
des BAV. 
 
Biotonne 

Biotonnen sind zum Preis von € 30,00 beim Ge-
meindeamt erhältlich. Die Entleerung der Biotonne 
kostet im Jahr € 44,00. Die Biotonne wird nur in 
bestimmten Ortschaften abgeholt. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie am Gemeindeamt. 
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Hundeabgabe 

Die Hundesteuer-Abgabe ist jährlich fällig und wird 
zum 15. Februar mit der allgemeinen Gemeinde-
vorschreibung eingehoben.  
Es wird ersucht, bei Verendung bzw. bei Neu-
haltung eines Hundes, dies dem Gemeindeamt 
unverzüglich mitzuteilen. 

Folgende Hundeabgabe ist festgesetzt: 
je Hund ...................................................... 40,00 € 
Wachhunde und Hunde, die zur 
Ausübung eines Berufes oder Erwerbes 
notwendig sind, je Hund ............................. 20,00 € 
 
 
Hundemarke 

Jeder Hund muss mit einer amtlichen Hundemarke 
gekennzeichnet sein. Da es sich bei den Hunde-
marken um Mehrjahresmarken handelt, können die 
Hundemarken aus den Vorjahren weiterverwendet 
werden.  
Eine neue Hundemarke wird nur für diejenigen 
Hunde benötigt, die die Hundemarke entweder 
a) verloren haben, 
b) von einer anderen Gemeinde zugezogen sind, 
c) noch nie eine Hundemarke hatten. 

Die Hundemarke kostet € 2,00. 

Informationen über Sachkundekurse für Hundehal-
ter erhalten Sie am Gemeindeamt bzw. sind in die-
ser Gemeindezeitung angeführt. 
 
 
Gemeindebücherei 

Bei der Gemeindebücherei gelten nachstehende 
Leihgebühren: 
Familienjahreskarte ................................... 20,00 € 
Erwachsenenjahreskarte ........................... 15,00 € 
Kinderjahreskarte ....................................... 10,00 € 
Leihgebühr pro Buch und Woche ................. 0,40 € 
Die Ausleihdauer beträgt jeweils 4 Wochen pro 
Buch. 
 
Öffnungszeiten 
Montag von 15:30 - 18:00 Uhr 
Donnerstag von 15:30 - 17:00 Uhr 
 
 
Gemeindeamt 

Kopie s/w ..................................................... 0,20 € 
Kopie färbig ................................................. 0,50 € 
Massensendungen s/w ................................ 0,04 € 
Massensendung färbig................................. 0,30 € 
Faxgebühren ............................................... 0,70 € 
Gemeindechronik ....................................... 25,00 € 

Freizeitwohnungsabgabe 

Mit 01.01.2019 muss für Wohnungen, die länger 
als 6 Monate pro Jahr leer stehen eine Freizeit-
wohnungsabgabe bezahlt werden. Der Gemeinde-
rat hat den Beschluss gefasst, dass auch ein Zu-
schlag zur Freizeitwohnungsabgabe eingehoben 
wird. Es sind daher ab 01.01.2019 für Wohnungen 
jährlich 
bis zu 50 m² Nutzfläche ........................... 180,00 € 
über 50 m² Nutzfläche ............................. 324,00 € 
zu bezahlen.  
Abgabepflichtig sind die Eigentümer der Freizeit-
wohnung. Die Abgabe wird mit 01.12. für das je-
weilige Kalenderjahr fällig und ist vom Abgabe-
pflichtigen unaufgefordert unter Bekanntgabe der 
Nutzfläche der Freizeitwohnung zu entrichten. 
 
Tourismusabgabe 

Gemäß OÖ. Tourismusgesetz 2018 ist ab 
01.01.2019 für jede Nächtigung in einem Beher-
bergungsbetrieb eine Abgabe von € 2,00 zu be-
zahlen. Nähere Auskünfte erhalten Sie am Ge-
meindeamt. 
 
Sonstige Gebühren (keine Gemeindege-
bühren): 

Staatsbürgerschaftsnachweis .................... 44,60 € 
Reisepass Erwachsene ............................. 75,90 € 
Reisepass bis zum vollendeten 12. Lj. ...... 30,00 € 
Reisepass bis zum vollendeten 2. Lj……kostenlos 
Personalausweis Erwachsene ................... 61,50 € 
Pers.ausw. bis zum vollendeten 16. Lj. ..... 26,30 € 
Pers.ausw. bis zum vollendeten 2. Lj…...kostenlos 
 
Jagdpacht 

Der Jagdausschuss hat die Abwicklung für die Be-
samungsbeihilfe geändert. Es ist die AMA-Tierliste 
mit dem Stichtag 01. April vorzulegen. 
Zur Auszahlung kommen dann alle Kühe und 
Kalbinnen über 2 Jahre.  
 
Für Straßenschotter aus dem Jagdpacht werden 
maximal € 200,00 (ohne Transport - dieser wird 
nicht bezahlt) ausbezahlt. Dazu muss die Rech-
nung vorgelegt werden. Weiters ist ein Antrag aus-
zufüllen, auf dem die öffentliche Straße anzugeben 
ist, für welche der Schotter verwendet wurde.  
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Statistik Austria  „SILC-Erhebung“ 

Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an 
 
Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag 
hochwertige Statistiken und Analysen, die ein um-
fassendes, objektives Bild der österreichischen 
Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die Ergeb-
nisse von SILC liefern für Politik, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit grundlegende Informationen zu den 
Lebensbedingungen und Einkommen von Haus-
halten in Österreich. Es ist dabei wichtig, dass ver-
lässliche und aktuelle Informationen über die Le-
bensbedingungen der Menschen in Österreich zur 
Verfügung stehen.  

Die Erhebung SILC (Statistics on Income and 
Living Conditions/Statistiken über Einkommen und 
Lebensbedingungen) wird jährlich durchgeführt. 
Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale 
Einkommens- und Lebensbedingungen-Statistik-
Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 zuletzt geändert in 
BGBl. 319/2019) sowie eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (EG Nr. 
1177/2003). 

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem 
Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in 
ganz Österreich für die Befragung ausgewählt. 
Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten dabei 
sein! Die ausgewählten Haushalte werden durch 
einen Ankündigungsbrief informiert und eine von 
Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird 
von März bis Juli 2020 mit den Haushalten Kontakt 
aufnehmen, um einen Termin für die Befragung zu 
vereinbaren. Diese Personen können sich entspre-
chend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalt 
wird in vier aufeinanderfolgenden Jahren befragt, 
um auch Veränderungen in den Lebensbedingun-
gen zu erfassen. Haushalte, die schon einmal für 
SILC befragt wurden, können in den Folgejahren 
auch telefonisch Auskunft geben.  

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, 
die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen so-
wie Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten 

Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit 
großem Aufwand erhobenen Daten ist es von 
enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines 
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteili-
gen. Als Dankeschön erhalten die befragten Haus-
halte einen Einkaufsgutschein über 15,- Euro. 

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewon-
nenen Daten erstellt wird, ist ein repräsentatives 
Abbild der Bevölkerung. Eine befragte Person 
steht darin für Tausend andere Personen in einer 
ähnlichen Lebenssituation. Die persönlichen Anga-
ben unterliegen der absoluten statistischen Ge-
heimhaltung und dem Datenschutz gemäß dem 
Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik Aus-
tria garantiert, dass die erhobenen Daten nur für 
statistische Zwecke verwendet und persönliche 
Daten an keine andere Stelle weitergegeben wer-
den.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Wei-
tere Informationen zu SILC erhalten Sie unter: 

Statistik Austria 
Guglgasse 13 
1110 Wien 
Tel.: (01) 71128 8338 (werktags Mo.-Fr. 9:00-
15:00 Uhr) 
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at 
Internet: www.statistik.at/silcinfo 

Silofoliensammlung 

Die nächste Silofoliensammlung findet 
am  

Donnerstag, 19. März 2020  
von 08:00 bis 11:00 Uhr  

beim Parkplatz beim Sportplatz statt. 
Nützen Sie die Gelegenheit, die Silofo-
lien dort zu entsorgen! 

mailto:silc@statistik.gv.at
http://www.statistik.at/silcinfo
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Wasserverbrauch ungewöhnlich hoch - Was ist zu bezahlen, was nicht? 

Die Zeckenschutzimpfung 2020 
startet am Dienstag, 17.03.2020 
und endet am Dienstag, 
16.06.2020.  
 
Impfangebot der BH-Braunau 
in diesem Zeitraum jeden 
Dienstag von 08:30 bis 10:30 
Uhr und 12:30 bis 14:30 Uhr, 
BH-Braunau, Erdgeschoss, 
Zimmer 10 
Kosten: 
Für Kinder und Jugendliche bis 
zum vollendeten 15. Lebensjahr 
kostet eine Teilimpfung Euro 
13,70. 
Für Jugendliche zwischen voll-
endetem 15. und 16. Lebensjahr 
kostet eine Teilimpfung Euro 
15,70.  
Für Jugendliche und Erwachse-
ne ab dem vollendeten 16. Le-
bensjahr kostet eine Teilimpfung 
Euro 18,50. 
 

Ab dem dritten unversorgten 
Kind bis zum vollendeten 15. 
Lebensjahr (zwei Kinder müssen 
bereits geimpft sein bzw. gleich-
zeitig geimpft werden) ist ledig-
lich der Betrag von Euro 4,-- zu 
zahlen. Die restlichen Impfstoff-
kosten übernimmt das Land. 
 
(Bestätigungen über die Einzah-
lung des Impfstoffes dienen zur 
Vorlage bei den Krankenkas-
sen.) 
Geimpft wird heuer mit: 
FSME-Immun 0,25 ml Junior - 
für Kinder und Jugendliche bis 
zum vollendeten 16. Lebensjahr 
bzw. 
FSME-Immun 0,5 ml - für Er-
wachsene ab dem vollendeten 
16. Lebensjahr.  
 
Beide Impfstoffe sind inaktivierte 
Virusimpfstoffe. 

Zeckenschutzimpfung - Information der Bezirkshauptmannschaft 

Bei der Wasser-
zählerablesung 
kommt es 
manchmal zu 
einem Schock! 
Ein viel höherer 
Verbrauch als im 
Vorjahr ist vor-
handen. Was ist 
zu tun? 
 

Zuerst sollte die Ursache her-
ausgefunden werden. Dreht sich 
der kleine Zeiger der Wasseruhr 
obwohl alles abgedreht ist, könn-
te entweder ein Wasserrohr-
bruch vorliegen oder es ist ein 
Sicherheitsventil undicht. Wenn 
man die Ursache dennoch nicht 
finden kann, ist es am besten 
sich an ein Installationsunterneh-
men zu wenden.  
 

Was ist nun mit den Wasser– 
und Kanalgebühren? 
Einen Nachlass auf die Wasser– 
und Kanalgebühren gibt es nur 
in dem Fall, dass ein Wasser-
rohrbruch gegeben ist und vor 
der Reparatur bei der Gemeinde 
gemeldet wird. Von Wasser-
meister Bauböck muss der Rohr-
bruch besichtigt und bestätigt 
werden. Bei einer vorherigen 
Reparatur des Wasserrohrbru-
ches wird kein Nachlass der 
Wasser–  bzw. Kanalbenüt-
zungsgebühren gewährt.  
 
Sollte ein Sicherheitsventil de-
fekt sein, wurde vom Gemeinde-
vorstand der Beschluss gefasst, 
dass es für Wasserverluste kei-
nen Nachlass gibt.  
 
 

Es wird daher empfohlen, die 
Wasseruhr zumindest einmal 
wöchentlich zu kontrollieren. 
Vor allem das Sicherheitsven-
til ist oft undicht. Entweder 
selbst oder von einem Installa-
teur überprüfen lassen! Anfal-
lende Mehrkosten die durch 
ein Gebrechen anfallen wer-
den von der Gemeinde nicht 
übernommen.  
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Heizkostenzuschuss des Landes 

Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 
16.Dezember 2019 für die Heizperiode 2019/20 die Ge-
währung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürf-
tige Personen beschlossen.  
 
Folgende Richtlinien sind zu beachten: 
1. Für die Beheizung einer Wohnung, gleichgültig mit 

welchem Energieträger, wird an sozial bedürftige 
Personen ein Heizkostenzuschuss gewährt. Dieser 
beträgt 152 Euro bei Unterschreiten der in Punkt 3 
festgesetzten Einkommensgrenze. 

2. Es muss sich bei der Wohnung, für die der Heizkos-
tenzuschuss beantragt wird, um den Hauptwohnsitz 
handeln, die Wohnung muss im Bundesland 
Oberösterreich sein und ständig bewohnt sein. (Für 
Zweitwohnsitze ist kein Heizkostenzuschuss mög-
lich). Der Hauptwohnsitz muss während des An-
tragszeitraumes gegeben sein und zumindest für die 
Dauer von zwei Monaten bestehen bzw. bestanden 
haben. Im Falle eines Umzugs im Antragszeitraum 
ist die Zuzugsgemeinde für die Bearbeitung des 
Antrages sowie für die Auszahlung des Heizkosten-
zuschusses zuständig. 

3. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das monatliche 
Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haushalt/der 
Wohnung lebenden Personen die Summe folgender 
Beträge nicht übersteigt: 
-Alleinstehende:  ................................... 933,06 € 
-Alleinstehende (erh.Einzelr.Satz) .... 1.048,57 € 
-Ehepaar/ Lebensgemeinschaft: ....... 1398,97 € 
-Kind:  .................................................... 173,04  € 
nicht übersteigt.  
 
Bei Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft von El-
tern(teilen) mit erwachsenen, selbsterhaltungsfähi-
gen Kindern ist für das „Kind“ die für eine alleinste-
hende Person festgelegte Einkommensgrenze von 
933,06 Euro anzuwenden, bei gemeinsamem 
Haushalt von Geschwistern jeweils dieser Richtsatz.  

4. Die Antragsfrist läuft noch bis 17. April 2020. Für 
sämtliche Anträge gelten die Einkommensverhält-
nisse des Jahres 2019, wobei für die Festlegung der 
Einkommensgrenzen die Ausgleichszulagenrichtsät-
ze des Jahres 2019 heranzuziehen sind. 

5. Bei der Antrag stellenden Person muss ein eigener 
Haushalt vorliegen. Ein solcher liegt bei einer Heim-
unterbringung jedenfalls nicht vor. Leben mehrere 
Personen in einem Haus, liegen getrennte Haushal-
te nur insoweit vor, als diese Personen in jeweils 
abgeschlossenen Wohneinheiten (Küche, Wohn/
Schlafraum, Sanitäreinheit) leben. 

6. Ein Heizkostenzuschuss kann nur jenen Personen 
gewährt werden, die auch tatsächlich für Heizkosten 
aufzukommen haben. Demnach ist die Gewährung 
eines Heizkostenzuschusses an jene Personen aus-
geschlossen, bei denen vertraglich sichergestellt ist, 
dass für ihre Heizkosten Dritte aufzukommen haben 
(z.B. im Rahmen eines Übergabevertrages). In die-
sem Sinne gilt dasselbe für Personen, die ihren 
Brennstoff aus eigenen Energiequellen abdecken. 

7. An unterhaltsberechtigte Kinder mit eigener Woh-

nung kann kein Heizkostenzuschuss gewährt wer-
den, da für deren Lebensunterhalt jene Person auf-
zukommen hat, die für den/die Unterhaltsberechtig-
te/n sorgepflichtig ist. Bei getrennt lebenden Ehe-
paaren wird, sofern - bei Anrechnung beider Ein-
kommen - ein Anspruch auf Heizkostenzuschuss 
besteht, dieser nur einmal ausbezahlt. 

8. Haushalte, in denen eine Person oder mehrere 
Personen im Jahr 2019 ganzjährig durchgängig 
bedarfsorientierter Mindestsicherung bezogen 
hat/haben, haben keinen Anspruch auf den Heiz-
kostenzuschuss.  

 Bei nicht ganzjährig durchgängigem Mindestsiche-
rungsbezug im Jahr 2019 steht dem/der Antragstel-
ler/in nur dann der Heizkostenzuschuss zu, wenn 
zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Heizkostenzu-
schuss aktuell kein Antrag auf bedarfsorientierte 
Mindestsicherung gestellt ist oder keinerlei Geldleis-
tungen aus der bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung bezogen werden.  

 
Für im Jahr 2019 bezogene Mindestsicherung ist 
pro Bezugsmonat ein Zwölftel des zu gewährenden 
Heizkostenzuschusses abzuziehen.  
Dies gilt sowohl für den/die Antragsteller/in als auch 
für alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Perso-
nen.  

9. Der Heizkostenzuschuss kann Asylwerber/innen, 
deren Aufenthalt in Oberösterreich im Rahmen der 
Grundversorgung sichergestellt wird bzw. die Mög-
lichkeit dieser Sicherstellung besitzen, nicht gewährt 
werden. 

10. Der/die Antragsteller/in berechtigt die Wohnsitz-
gemeinde, bei der Bezirksverwaltungsbehörde, 
als auszahlende Stelle der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung, darüber Auskunft einzuholen, 
ob der/die Antragssteller/in einen Antrag auf 
BMS gestellt hat, aktuell Mindestsicherung be-
zieht oder im abgelaufenen Jahr 2019 bezogen 
hat. 

Die Broschüre "Sozialratgeber 2020" steht auf der 
Homepage des Landes OÖ als PDF-Dokument 
zum Download zur Verfügung. 
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/
ooesozialratgeber 
Sie können das Dokument dort bzw. direkt über 
den Link   
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/
publikationen/so_sozialratgeber_2020.pdf  aufru-
fen. 
  
Weiters liegen Broschüren beim Gemeindeamt 
auf. 

Informationen Sozialratgeber 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooesozialratgeber
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooesozialratgeber
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/so_sozialratgeber_2020.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/so_sozialratgeber_2020.pdf
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Freilaufende Hunde und Hundekot 

Notar  
Sprechtage 

Nachdem die Anzahl der Beschwer-
den über freilaufende Hunde und 
Hundebesitzer, die ihre Hunde frei 
laufen lassen und die Exkremente 
der Hunde liegen lassen, ständig 
steigt, wird auf des OÖ. Hundehal-
tegesetz wieder besonders hinge-
wiesen.  
 
Besonders im Frühjahr wollen wir 
alle Hundebesitzer an die „Gassi-
Regeln“ erinnern. Hundekot im Fut-
ter ist vor allem ein massives hygie-
nisches Problem am Beginn der 
Lebensmittelkette.  
Haben Sie das Trümmerl Ihres 
Lieblings beim letzten Spaziergang 
entsorgt? Nach dem Winter sind in 
vielen Wiesen die Hinterlassen-
schaften von Vierbeinern gut sicht-
bar. Daran ist leider auch abzule-
sen, dass es für einige Hundehalter 
immer noch keine Selbstverständ-
lichkeit ist, das „Gacki“ ihres Lieb-
lings ordnungsgemäß zu entfernen. 
Sie sorgen damit nicht nur für Ärger 
bei Spaziergehern, die mit den 
Schuhen in diese „Tretmine“ tap-
pen, sondern bringen auch alle an-
deren Hundehalter in Bedrängnis, 
die das Trümmerl ordnungsgemäß 
entsorgen.  
 
Hundekot ist ein echtes Hygie-
neproblem 
Dass Hundstrümmerl auf Wiesen 
und Feldwegen nichts zu suchen 
haben, liegt nicht an der Feindselig-
keit einiger Bäuerinnen und Bauern, 
sondern hat handfeste Gründe. 
Schließlich wächst auf den landwirt-
schaftlichen Nutzflächen das Futter 
für Nutztiere und das Gras ist somit 
Grundlage für hochwertige Lebens-
mittel für uns Menschen, wie zum 
Beispiel für Milch und Fleisch. Die 
Nutztiere leiden durch das ver-
schmutzte Futter. Nehmen etwa 
Rinder den Hundekot über das Fut-
ter auf, können Stoffwechselerkran-
kungen bis hin zum Abort die Folge 
sein. Unter anderem kann die Infek-

tionskrankheit Neosporose durch 
den Hundekot übertragen werden, 
sie führt bei tragenden Rindern zum 
Absterben des ungeborenen Kalbes 
im Mutterleib. Die Erreger der 
Krankheit können sich bis zu zwei 
Jahre auf der Fläche halten.  
 
Stinkendes Futter wird nicht ge-
fressen 
Selbstverständlich frisst ein Wieder-
käuer keinen Hundehaufen. Der Kot 
in den Feldern wird durch die Be-
wirtschaftung mit den Erntemaschi-
nen aber großflächig im Futter ver-
teilt und so gelangt er auch unbe-
merkt auf den Futtertisch der Tiere. 
Rinder haben einen sehr feinen Ge-
ruchssinn und so wird das Futter bei 
starker Verschmutzung – etwa ent-
lang von stark frequentierten Spa-
zierwegen – gar nicht mehr gefres-
sen. Die Landwirte müssen mit viel 
Arbeitsaufwand diese Futter aus 
den Barren der Tiere entfernen und 
entsorgen.  
 
Gackisackerl nicht in die Wiesen 
werfen 
Sauberes Futter ist die Grundvo-
raussetzung für ein gesundes Tier, 
das sich auch wohl fühlt. Viele Hun-
debesitzer nutzen sehr vorbildlich 
die „Gackisackerl“. Dazu gehört 
aber auch, dass diese Plastik-
sackerl nach der Verwendung nicht 
in der Natur, bei Wegrändern, Fel-
dern oder anderswo entsorgt wer-
den, sondern in den dafür vorgese-
henen Behältern landen. Gefüllte 
„Gackisackerl“ sind in der prallen 
Sonne nicht nur tickende Stinkbom-
ben, das Plastik in den Rindermä-
gen kann für die Tiere einen qual-
vollen Tod bedeuten. Egal ob öf-
fentliche Plätze oder Wiesen und 
Weiden der Landwirtschaft: Es soll-
te heute eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass man beim Spaziergang 
mit seinem Vierbeiner die Regeln 
für ein gutes Miteinander beachtet. 
Damit lassen sich bereits im Vorfeld 
viele Konflikte auf einfache Art und 
Weise vermeiden.  
 
Wichtige Gassi-Regeln: 
Beim Spazierengehen mit dem 
Hund empfiehlt es sich, einfache 
Regeln einzuhalten. Damit können 
bereits im Vorfeld Konflikte vermie-
den werden. 

 Gegenstände, die in Wiesen und 
Felder geworfen werden, um das 
Apportieren mit dem Hund zu 
üben, können beträchtliche 
Schäden an den landwirtschaftli-
chen Maschinen verursachen. 

 Bitte sammeln Sie den Hundekot 
Ihres Vierbeiners ein! Landwirt-
schaftliche Nutzflächen sind kei-
ne Auslaufflächen! 

 Bitte entsorgen Sie die 
„Gackisackerl“ in den Mülleimern 
und nicht in der Natur! 

 Bitte führen Sie Ihren Hund an 
der Leine – zum Schutz der Tie-
re! Nicht selten wird Geflügel von 
freilaufenden Hunden gejagt und 
getötet. Auch Schafe und Ziegen 
werden in Weidegebieten wie auf 
Almen oft nachhaltig verschreckt. 
Rinder und Pferde geraten in 
Panik, brechen aus den Zäunen 
aus oder verletzen sich. 

Der Sprechtag ist immer am 1. 
Donnerstag im Monat zwischen 
16:00 und 17:00 Uhr. 
 
Donnerstag, 02.04. 
Donnerstag, 07.05. 
Donnerstag, 04.06. 
 
Notare Mag. Alfred Huemer & 
Dr. Claus Lumerding, Mattigh-
ofen 
 
Auskünfte in allen Rechtsange-
legenheiten, insbesondere zu 
Schenkungs- und Übergabsver-
träge, Kaufverträgen, Testa-
ments- und Erbschaftsangele-
genheiten, Ehe-, Güterstands- 
und Scheidungsvereinbarungen, 
Unterschriftsbeglaubigungen, 
usw. Die erste Auskunft ist kos-
tenlos. 
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Aus der Schule geplaudert …. 

Damit unsere Kinder in einer 
sauberen und gesunden Um-
welt leben können, sollen wir 
ihnen von klein auf umweltbe-
wusstes Denken beibringen. 
Aus diesem Grund besuchten 
uns die Umweltprofis vom Be-
zirksabfallverband Braunau. 
Anhand des Kinderbuches 
„Mats und die Wundersteine“ 
wurde vermittelt, dass alle Men-
schen Verantwortung für unse-
re Erde tragen. 
 
Beim zweiten Besuch der Umweltprofis des Abfallver-
bandes Braunau drehte sich alles um das Thema 
„Mülltrennung“. Den Kindern wurde dabei spielerisch 
vermittelt, in  welche Abfalltonne welcher Müll gehört. 
Sie lernten, dass es schlau ist, den Müll zu sortieren, 
um wichtige „Schätze“ der Erde (saubere Luft, saube-
re Erde, 
Holz,…) 
zu spa-
ren und 
zu hüten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frau Marion Mackinger 
besuchte die Kinder der 
1. Klasse mit ihrer Thera-
piehündin „Sissi“. Sie 
gab einen kleinen Ein-
blick in die Körperspra-
che des Hundes. Außer-
dem erklärte Frau Ma-
ckinger den Umgang mit 
fremden Hunden. Vielen 
Dank! 

Als Abschluss des Themas „Gesunde Ernäh-
rung“ haben die Kinder der 3. Klasse mit viel 
Freude und Eifer Brot gebacken. Es hat herrlich 
geschmeckt! 

Mit dem Thema „Erste Hilfe“ hat sich die 3. Klas-
se beschäftigt. Um das Besprochene nicht wie-
der zu vergessen, haben sie Erste-Hilfe-Mobile 
fürs Kinderzimmer gebastelt. Helfi ist ein Geist 
und das Maskottchen des Jugendrotkreuzes. 

Die 3. Klasse besuchte den Bürgermeister Jo-
hann Danninger. Er stellte den Kindern seine Mit-

arbeiter 
vor und 
beantwor-
tete an-
schließend 
Fragen 
der Schü-
ler. 
 
 



 

SCHULE UND BILDUNG 19  

Im Jänner bekamen die Schülerinnen und Schüler 
der 1. und 2. Klasse Besuch vom ÖAMTC. In ei-
nem einstündigen Pro-
gramm übten die Kinder 
spielerisch die richtigen 
Verhaltensweisen im 
Straßenverkehr. Mit auf-
blasbaren Autos wurden 
im Turnsaal verschiede-
ne Verhaltenssituationen 
leicht und völlig gefahr-
los nachgestellt. In ei-
nem Elektroauto konnten 
die Kinder den Brems-
weg, den Bremsvorgang 
und die daraus entste-
henden Kräfte spüren. 
 
Mit unseren neuen Schul-T-Shirts werden wir in 
Zukunft bei Ausflügen sofort als „Volksschule Feld-

kirchen“ erkannt 
werden. Vielen 
lieben Dank an 
unsere Sponso-
ren Pommer Au-
tomation, KFZ 
Thaler, Firma 
Wolfgang Latra-
ner und die wei-
teren Unterstüt-
zer! 
 

In der 4. Klasse laufen die Vorbereitungen für die 
Radfahrprüfung bereits auf Hochtouren. Herr Poli-
zeiinspektor Eder vermittelte den Kindern theoreti-
sches Wissen. Die Unterrichtsstunde war sehr in-
teressant und aufschlussreich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sagen unseren Schulpartnern vielen Dank für 
die gute Zusammenarbeit und wünschen den Kin-
dern ein erfolgreiches Jahr. 
 

Die Lehrerinnen der Volksschule 

Volksschule Feldkirchen b.M. 

 
Seit Ende November 
bekommt die 1. 
Klasse regelmäßig 
von den Drittkläss-
lern Besuch. 
In Zweier- und Drei-
erteams dürfen sich 
die Kinder im Schul-
haus verteilen. Die 
Großen lesen den 
Jüngeren Texte und Geschichten vor und auch die 
Kleinen zeigen, was sie schon alles gelernt haben. 

 
Anfang Dezember eignete 
sich die 3. und 4. Klasse bei 
einer Umweltrallye Wissen 
über die Abfalltrennung, die 
Energiegewinnung und den 
Umgang mit unseren Roh-
stoffen an. Im Stationenbe-
trieb stellten sich die Kinder 
spielerisch den verschiede-
nen Aufgaben. 
 
 

Heuer besuchte die 
Zahngesundheitserzie-
herin Fr. Kastinger die 
beiden zweiten und die 
vierte Klasse. In die-
sem Rahmen wurden 
der Aufbau und die 
Pflege der Zähne be-
sprochen. Besonders 
interessant war die 
Entstehung von Kari-
es. Auch praktisch 
wurde das Putzen der 
Zähne mit Zahnbürste 
und Zahnseide geübt. 
 
Im Jänner fuhr  die 4. Klasse in die Musikmittel-
schule Eggelsberg. Zwei  Schülerinnen der dorti-
gen 4. Klasse führten die Volksschüler durch das 
Schulgebäude. Es gab verschiedene Stationen 
(Musik, Sport, Informatik), die von den LehrerIn-
nen und SchülerInnen 
vorbereitet wurden und 
zum Mitmachen animier-
ten. Vielen Dank für den 
interessanten Vormittag 
und das anschließende 
Mittagessen. 
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Wirtschaft 

Verlässliche Hilfskraft m/w, dauerhaft für leichte  

Tätigkeiten im Team gesucht.  

Angenehme Arbeitszeiten:  

rgm. Dienstag und Freitag von jeweils ca. 9.00 - 14.00 Uhr.  

Geringfügig beschäftigt:  

Stundenlohn lt. KV € 9,69 Überzahlung möglich.  

Arbeitsstelle: Ottenhausen 23 

 

Gurtner OG 

Geflügelhandel und Imbiss 

5143 Feldkirchen  

Tel: 0650/45 49 490 ab 15 Uhr 

ANKÜNDIGUNG! 
 

Vormooser Kirtag am 26.4.2020 ab 11:00 Uhr 

 

 Musikalische Umrahmung der Oberinnviertler Tanzlmusi 

 Grillhendl 

 Pfarrkaffee der Vormooser Frauen mit Kuchen, Pofesen uvm. 

 

Bei Schönwetter im Innenhof vom Wirt z´Vormoos, bei Schlechtwetter im Saal. 

 



 

EINLADUNG 
 

zum 
 

Pfarrkaffee 
 

am Palmsonntag, den 5. April 2020 

nach dem Gottesdienst 
 

in der 
 

TURNHALLENUNTERKELLERUNG 
 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! 
 
 

Auf Euer Kommen freuen sich die 
Ortsbäuerinnen Feldkirchen 

Ortsbäuerinnen 
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Gesundheitsstraße der Gesunden Gemeinde Feldkirchen - Rückblick 
 
Wir sind schon wieder mitten im neuen Arbeitsjahr, nichts desto trotz wollen 
wir einen Rückblick auf das Highlight des vergangen Jahres machen, die 
Gesundheitsstraße. Jahrelang hatte es nun eine derartige Veranstaltung in 
Feldkirchen nicht mehr gegeben. Wir haben das Thema wieder aufgegrif-
fen, wollten aber etwas Neues machen, etwas Spritzigeres, Ganzheitliche-
res, kurz gesagt, etwas, das die Besucher neu inspirieren könnte. Ich den-
ke, das ist uns auch gelungen und der große Aufwand hat sich gelohnt. 
Gleich im Vorhinein möchte ich den Helfern aus den verschiedenen Verei-
nen und allen anderen danken, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden 
sind. 
Gemäß dem Jahresthema  der Gesunden Gemeinde haben wir die Herzge-
sundheit in den Mittelpunkt gestellt. Es gab die Möglichkeit, sowohl den 
Blutdruck messen zu lassen als auch die Vitalität des Herzens im Allgemeinen. Sehr ansprechend 
und anschaulich war auch die Vorführung des Roten Kreuzes  mit dem Defibrillator, nicht zu verges-

sen das äußerst berührende Gedicht, das uns Agnes zum Thema 
„Herz“ beigesteuert hat. Der nächste Schwerpunkt war das Thema: 
„verstrahlte Zukunft?“. Hier hatten wir Experten, 
wie Dipl. Ing Prötsch hier, der einen sehr informa-
tiven Vortrag zum Thema hielt und zusammen 
mit dem Leiter der Selbsthilfegruppe 
“Elektrosensible Salzburg“,  Peter Müller einen 
sehr ansprechenden Stand betrieb und den Inte-
ressierten mit äußerster Geduld Rede und Ant-
wort stand. Abgerundet wurde das Ganze durch 

verschieden Stände zum Thema Bienenluft, Medizinal- Hanf, Atlas- Energetik, Fuß-
reflexzonenmassage, Shiatsu und Vielem mehr. Die Besucher konnten sich beraten 
lassen, Infos erhalten und Schnuppereinheiten genießen. 
Den ganzen Tag lang  gab es laufend Vorträge, besonders zu den Hauptthemen. „Herz“ und 
„Verstrahlte Zukunft“, aber auch über den guten Schlafplatz, die große Bedeutung der Küchenkräuter 
als Heilmittel der heutigen Zeit, über ganzheitliche Körperbehandlungen und mehr. 
Ein wichtiger Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung war natürlich 
auch die gute Versorgung mit einer großen Auswahl von gesunden 

Brötchen und  Knabbereien, alles 
selbstgemacht von der Gruppe: 
„Leichter Leben“ unter Anita Wein-
berger und ihren fleißigen Helferin-
nen. 
Auch für die Betreuung der Kinder 
war gesorgt. Es gab einen Stand, 
an dem sich die Kinder ganz zau-
berhaft schminken lassen konnten und draußen auf der Wiese 
konnten die Kleinen spielen und sich mit den Ponys der Familie 
Scharinger beschäftigen. 
 

 
Ich denke, es war eine rundum gelungene Veranstaltung und wir sind 
auch ein bisschen stolz darauf. Darum möchten wir es auch nicht bei 
dem einen Mal belassen und voraussichtlich alle zwei bis drei Jahre 
eine Gesundheitsstraße anbieten. Ich denke, wir können uns immer 
noch steigern, darum bitte ich schon jetzt alle Aussteller, die an ei-
nem Stand oder Vortrag interessiert sind mit der Gesunden Gemein-
de Feldkirchen Kontakt auf zunehmen und danke im Voraus. 

Gesunde Gemeinde 
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Nordic Walking 

Ich lade alle Feldkirchner ein, jede Altersgruppe Mann und Frau, die 
ganze Gemeinde und auch die Gemeindegrenzen zu durchwandern. 

 

Begonnen wird am: Dienstag, 21.04.2020  
 Donnerstag, 23.04.2020 
 
Zeit: 19:00 Uhr Gemeindeparkplatz 
 
  keine Anmeldung nötig! 
 
 

Gruppen: Kathi Huber (langsame Gruppe)  
und Elisabeth Reiter (schnelle Gruppe) 

 
 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer! 

Am 25. Jänner fand wieder unser alljährlicher Kin-
derfasching, heuer unter dem Thema „Engelchen 
und Teufelchen“ statt. Dank der vielen Kinder war 
unsere Faschingsparty heuer wieder ein voller Er-
folg. Wir möchten uns bei der Musikkapelle, der 
Gemeinde und der Feuerwehr für die Unterstüt-
zung bedanken. Danke auch an Ante Tadic das er 
mit den Kindern wieder viele lustige Spiele gespielt 
hat. Ein Herzliches Danke auch an alle Mamis die 
uns mit Kuchen unterstützt haben. Es freut uns 
sehr das so viele Eltern/Großeltern unserer Einla-
dung gefolgt sind. 

Zum Abschluss des Semesters haben wir unsere 
Schulkinder wieder mit einer gesunden Jause ver-
wöhnt. Die Kinder haben sich wieder sehr über die 
Jause gefreut und sie mit Genuss verspeist. 

Für das 2. Semester stehen jetzt noch die Oster-
jause und eine Melonenjause auf dem Programm. 
Beim Schulfest wird der Elternverein wieder die 
Verpflegung übernehmen. 

Elternverein 
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